
§ 74 Arzneimittel und chemische Stoffe

§ 74  Arzneimittel und chemische Stoffe 
 
(1) Arzneimittel (einschließlich Tierarzneimittel) und chemische Stoffe, deren Verwertung möglich erscheint, 
sind der nach Landesrecht zuständigen Behörde mit einer möglichst genauen Beschreibung anzuzeigen. 
Diese Behörde bestimmt eine Stelle, die zur Begutachtung und Verwertung zugelassen und geeignet ist 
(z.B. Arzneimittelprüfstelle eines Chemischen Landesuntersuchungsamtes als begutachtende sowie 
Krankenhausapotheke oder Krankenhaus versorgende Apotheke als verwertende Stelle). Dort stellt die 
Vollstreckungsbehörde fest, ob eine Übersendung zulässig oder welche andere Art der Übermittlung 
erforderlich ist. Die Übermittlung geschieht kostenfrei.

(2) Die verwertende Stelle ist bei der Übermittlung darum zu ersuchen,

1.  die Arzneimittel und chemischen Stoffe zu begutachten und entweder zu ihrem Schätzwert zu 
übernehmen oder im Auftrag der Vollstreckungsbehörde an eine zum Erwerb befugte Stelle möglichst 
günstig zu verkaufen;

 
2.  einen dem Schätzwert entsprechenden Geldbetrag oder den Verkaufserlös nach Abzug der 
Begutachtung- und Verwertungskosten an die zuständige Kasse abzuführen oder

 
3.  die Gegenstände zurückzusenden, falls sie auf die im Ersuchen bezeichnete Weise nicht verwertbar 
sind.

 
(3) Arzneimittel und chemische Stoffe, die nicht verwertet werden können, sind zu vernichten.


